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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf, – bestehend aus der Bi lanz zum 

30. Sep tem ber 2020 und der Ge winn- und Ver lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis

zum 30. Sep tem ber 2020 sowie den An hang, ein schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungs metho den – ge prüft. Darüber hin aus haben wir den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten

Lagebericht (nachfolgend: Lagebericht) der si no Aktiengesellschaft, Düsseldorf, für das Ge schäftsjahr vom 

1. Oktober 2019 bis zum 30. Sep tem ber 2020 ge prüft.

Nach unserer Be urteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne nen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be ach tung der deut schen

Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis sen ent spre chen des Bild der

Ver mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. September 2020 so wie ih rer Er tragsla ge für das

Ge schäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deut schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung

zu treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund sätze ist

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un ab hän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha ben

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresasbschluss und den

La ge be richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht lichen Vorschriften in allen we sent li chen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund sätze ord nungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft ver mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant wortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä ßiger Buchfüh rung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli chen, der frei von wesent lichen –

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh menstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli chen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif ten entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Über einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei len, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lage bericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig ter oder unbeabsichtigter – falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und füh ren Prüfungs handlungen als Reak-

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus reichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risi ko, dass we sentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sam menwirken, Fälschungen, beabsich tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraft setzen interner Kon trollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab schlusses relevanten inter nen Kon-

troll system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh rungen und Maßnahmen, um

Prüfungs handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange messen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle gungs-

methoden so wie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar ge stellten geschätzten Werte

und damit zu sammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter nehmenstä tigkeit so wie, auf der Grundlage

der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi cherheit im Zu sammenhang mit Ereignissen

oder Ge gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge sellschaft zur Fortführung

der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver merk auf die dazugehöri gen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebe richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un angemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie hen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er langten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Er eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh menstä-

tig keit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein schließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäftsvor fälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermö gens-, Finanz- und Ertragsla-

ge der Gesell schaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab schluss, seine Gesetzesent sprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts orientierten

An gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnach weise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz li chen Vertretern zugrunde ge-

legten be deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge rechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts orientierten Angaben

sowie zu den zu grunde liegenden Annah men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli ches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Er eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Gummersbach, den 01. März 2021 
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